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Opfersatnmlung „Brot für die Welt' 

Erlaß des Oberkirchenrats vom 15. November 1979 
A 2 52.14-2 Nr. 63 

Unter dem Motto „. . . daß alle leben" wird in der Advents- und Weih-
nachtszeit in den evangelischen Gemeinden zum 21. Mal für „Brot für die 
Welt" gesammelt. Höhepunkt der Aktion wird, wie in den vergangenen Jah-
ren, der Gottesdienst am Christfest (25. Dezember) sein, dessen Opfer nach 
dem Kollektenplan unserer Landeskirche für „Brot für die Welt" bestimmt ist. 
Wir bitten die Kirchengemeinden, auch am Heiligen Abend (24. Dezember) 
zum Opfer für diese Aufgabe aufzurufen. 

Mit dieser Bitte ist unser herzhcher Dank für die große Opferbereitschaft der 
Gemeinden verbunden. Hunderttausenden von Menschen konnte in ihrem 
Elend und ihrer Not geholfen werden, vor allem in den von verheerenden 
Überschwemmungen heimgesuchten indischen Provinzen. Aus Opfermitteln un-
serer Landeskirche wurden 1979 rund 7,1 Millionen D M für die Aktion „Brot 
für die Welt" zur Verfügimg gestellt. Weitere 700 0 0 0 D M wurden direkt an 
die Aktion gespendet. Unser besonderer Dank gilt den Mitarbeiteriimen und 
Mitarbeitern, die die Opfer und Spenden für „Brot für die Welt" zusammenge-
tragen haben. 
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Die 21. Aktion wird vom Flüchtlings- und Hungerelend in Südostasien be-
stimmt. Allein in Kambodscha sind zwei Millionen Menschen vom Hungertod 
akut bedroht. „Brot für die Welt" hat mit Flugzeugen und Schiffen eine Hilfs-
brücke eingerichtet, über die unter Mitwirkung christlicher Gruppen und Kir-
chen vor allem Hospitäler und Waisenhäuser im Gebiet der kambodschanischen 
Hauptstadt Pnom Penh versorgt werden. Weitere Hilfen gelangen in die 
Flüchthngslager in Thailand. Daneben werden die Dorfentwicklungs-Program-
me in Indien, landwirtschafthche Maßnahmen in der Sahel-Zone am Südrand 
der Sahara, Projekte zur Kinderrettung in Lateinamerika und Hilfen für Behin-
derte in Entwicklungsländern fortgesetzt. Mit allen diesen Hilfen kann „Brot 
für die Welt" ein Signal dafür werden und Zeichen der Hoffnung aufrichten, 
„ . . . daß alle leben" - in Südostasien, in Indien, in Afrika, in Lateinamerika 
und mitten unter uns. 

Wir bitten vorzumerken, daß das Ergebnis der Sammlung von den Bezirks-
opfersammelstellen an das Diakonische Werk der evangeHschen Kirche in 
Württemberg (nicht an den Oberkirchenrat) überwiesen wird; das Nähere wird 
durch Rundschreiben bekanntgegeben. 

D . d a ß 

Opfer am Erscheinungsfest 1980 

Erlaß des Oberkirchenrats vom 5. Dezember 1979 
AZ 52 .13-3 Nr. 56 

Das Opfer am Erscheinungsfest 1980 wird wiederum für die Aufgaben der 
Weltmission erbeten. Bei der Abkündigung dieses Opfers am Neujahrsfest und 
am Erscheinungsfest soll der folgende Opferaufruf des Landesbischofs Verwen-
dung finden. 

„Gott wiU, daß alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen. 

Auch imser heutiges Opfer für die Aufgaben der Weltmission soll dazu hel-
fen, daß die frohe Botschaft von Jesus Christus auf vielfältige Weise weiterge-
sagt wird. 

Unser Opfer kommt vor allem dem Dienst jener Kirchen in XJbersee zugute, 
mit denen wir über das Evang. Missionswerk in Südwestdeutschland und an-
deren Missionsgesellschaften aus dem württembergischen Raum verbunden 
sind. 
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Aus diesen Kirchen werden im Missionarischen Jahr 1980 Brüder und 
Schwestern zu uns kommen, um bei den Missionsaufgaben in unserem Land 
mitzuwirken. Heute helfen wir uns gegenseitig in der Mission. 

Das Opfer für die Aufgaben der Weltmission in Ubersee wird den Gemein-
den sehr herzlich empfohlen." 

Den Ertrag des Opfers bitten wir, über die Bezirksopfersammelstellen bald 
an die Kasse des Oberkirchenrats weiterzuleiten. 

V. K e l e r 

KirchKches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen 
Gesetzes über den landeskircUichen Haushaltsplan 

für das Rechnungsjahr 1979 

Vom 27. November 1979 

Die Landessynode hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkün-
det wird: 

Einziger Paragraph 
Von dem gemäß §3 des KircUichen Gesetzes über den landeskirchlichen 

Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1979 vom 15. November 1978 (Abi. 
Bd. 48 S. 249) auf die Gesamtheit der Kirchengemeinden entfallenden Auf-
kommen aus der einheitUchen Kirchensteuer werden nach Abzug von 14 v. H. 
für den Ausgleichsstock für hilfsbedürftige Kirchengemeinden 20 000 0 0 0 
D M dem Versorgungsfonds der Landeskirche zugeführt. 

Stuttgart, den 30. November 1979 

V. K e l e r 






